
 

AUGABEN DES ELTERNAUSSCHUSSES 

 

Die Aufgaben des Elternausschusses ergeben sich aus § 3 Elternausschuss-Verordnung vom 
16. Juli 1991 (GVBl S. 311) 

Auf Grund des § 16 Abs. 1 Nr. 1 des Kindertagesstättengesetzes vom 15. März 1991 (GVBl S. 
79, BS 216-10) 

§ 3 Aufgaben 

(1) Der Elternausschuss hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Kindertagesstätte zu 
unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen der Kindertagesstätte und den Eltern und 
sonstigen Erziehungsberechtigten zu fördern. Er berät den Träger und die Leitung in allen 
wesentlichen Fragen der Arbeit in der Kindertagesstätte und kann Anregungen zur 
Gestaltung und Organisation der Kindertagesstätte geben. 

(2) Der Träger und die Leitung berichten dem Elternausschuß regelmäßig über die Arbeit in 
der Kindertagesstätte. Sie haben den Elternausschuss vor allen wesentlichen Entscheidungen 
zu hören; dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Festlegung von 

1. Grundsätzen über die Aufnahme von Kindern, 

2. Öffnungs- und Ferienzeiten, 

3. Inhalten und Formen der Erziehungsarbeit, insbesondere bei Einführung neuer pädago-

gischer Programme, 

4. Baulichen Veränderungen und sonstigen, die Ausstattung der Kindertagesstätte betref-

fenden Maßnahmen, 

5. Gruppengrößen und Personalschlüssel. 

 


